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Aktuelle Informationen zur CoronaPandemie 
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
die sechste CoronaVerordnung der Landesregierung verlangt uns allen viel ab.  
Sie gilt vom 02. November voraussichtlich bis 30. November 2020. Nachstehend haben wir 
einige der Regelungen aufgeführt. Ich bitte Sie eindringlich, sich an die Vorgaben zu halten. Es 
muss uns gelingen, die rasant steigenden Infektionszahlen zu brechen. Ich bitte Sie um 
Vertrauen in die von Bund und Land gemeinsam getroffenen Vorgaben. Damit wir alle möglichst 
gesund bleiben! 

CoronaVerordnung des Landes 
 

Mit Beschluss vom 1. November 2020 hat die Landesregierung ihre Rechtsverordnung über 
infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus  
(CoronaVerordnung) erneut geändert.  
Die CoronaVerordnung des Landes sowie ein Überblick der aktuellen Änderungen der Corona
Verordnung können über die Webseite www.badenwuerttemberg.de aufgerufen werden. 
 
Übersicht über die Verschiedenen zu schließenden und offen bleibenden Einrichtungen, 
Dienstleistungen und Einzelhandelsbereiche. Stand 1.November 2020, 11 Uhr: 
 
https://www.baden
wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/Uebersicht_Verschaerfung_CoronaVO_Novemeber.
pdf 
 
Die Säle und Hallen der Stadt Elzach bleiben voraussichtlich bis Ende des Jahres geschlossen. 
Ausgenommen hiervon sind Sitzungen der Gremien der Stadt Elzach.  
 
Die beiden Touristinformationen der Stadt Elzach sowie die Ortsverwaltungen bleiben in diesem 
Zeitraum ebenfalls geschlossen.  
 

Bleiben Sie gesund 
Ihr 

 
Bürgermeister 
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Abgesagt Verabschiedung von Mitarbeiter  
Karl Josef Ringwald in den Ruhestand

Über 20 Jahre war Karl Josef Ringwald Mitarbeiter beim 
Bauhof Elzach. Bürgermeister Roland Tibi war es wichtig, 
ihn in einem würdigen Rahmen zu verabschieden, obwohl 
dies coronabedingt nur in einem sehr kleinen Rahmen 
stattfinden konnte. Zur kleinen Feierstunde hatte der Bür-
germeister, neben Karl Josef Ringwald mit Ehefrau Gretel, 
Ortsvorsteher Hubert Disch von Yach sowie Bauhofleiter 
Franco Liso und Personalratsmitglied Tanja Gehring einge-
laden. Bürgermeister Roland Tibi bedankte sich für die jah-
relange sehr gute Mitarbeit in allen städtischen Bereichen 
und auch für seine jährlichen Einsätze beim Winterdienst.
Er wünschte dem neuen Unruheständler alles Gute und vor 
allem Gesundheit.

 
v.l. Ortsvorsteher Hubert Disch, Frank Liso, Tanja Gehring, 
Bürgermeister Roland Tibi, vorne: Ehepaar Ringwald Foto: 
Stadt Elzach/ AN

Überwältigende  
Spendenbereitschaft 

Vorübergehend: Annahmestopp für Kleidung
In den vergangenen Wochen seit unserer Sommerpause 
konnten wir uns über eine überwältigende Spendenbereit-
schaft aus der Bevölkerung freuen.
Dafür sagen wir herzlichen Dank.
Da dadurch unsere Lagerkapazitäten ausgeschöpft sind, 
können wir vorläufig bis Jahresende keine weiteren Klei-
derspenden annehmen. Wir bitten hierfür um Ihr Verständ-
nis.
Unter dem Motto „Marken von Welt – für kleines Geld“ 
finden Sie bei uns eine große Auswahl an Kleidung und 
Haushaltswaren. Da ist sicher auch was Passendes für Sie 
dabei.
Zu den nachfolgenden Öffnungszeiten sind wir gerne für 
Sie da.
montags        9:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
mittwochs und freitags  15:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Das Team der Elzacher Fundgrube

Geänderte Öffnungszeiten im 
Bürgerbüro in der Schmiedgasse
Das Bürgerbüro ist bis voraussichtlich 06.11.2020 nur 
am Vormittag geöffnet.
Bitte kommen Sie nur in wirklich unaufschiebbaren, 
wichtigen Angelegenheiten.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Bürgermeisteramt Elzach

Giebelbeleuchtung EINSCHALTEN !
Auch wenn der Martinimarkt 2020 aus bekannten Grün-
den leider nicht stattfinden kann, so ist dies doch der 
traditionelle Zeitpunkt um mit Hilfe der vorhandenen 
Giebelbeleuchtungen unsere Innenstadt in der dunklen 
Jahreszeit zu erhellen. Deshalb die alljährliche dringen-
de Bitte an alle Hauseigentümer mit Giebelbeleuchtung 
diese ab 08. November 2020 einzuschalten.
Herzlichen Dank! 
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Der Gemeindeverwaltungsverband Elzach mit der Stadt El-
zach und den Gemeinden Winden im Elztal und Biederbach 
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Gebäudemanager (m/w/d) 
für das technische, infrastrukturelle Gebäudemanagement. 

Es handelt sich um eine unbefristete Vollzeitstelle.
Ihr Aufgabengebiet: Bewirtschaftung sämtlicher öffentlicher Gebäude, gegliedert in folgende Punkte:
Technisches Gebäudemanagement
•	 Planung und Abwicklung einschließlich Ausschreibung, Vergabe, Bauüberwachung und Abrechnung von Instand-

haltungsmaßnahmen, Reparaturarbeiten, energetische Modernisierungen sowie kleinerer Baumaßnahmen.
•	 Koordination und Überwachung sämtlicher Wartungen an technischen Anlagen, Führen von Wartungsbüchern.
•	 Koordination und Überwachung sämtlicher wiederkehrender Prüfungen (Sachkundigen/Sachverständigenprü-

fung) wie z.B. Brandmeldeanlagen, Fluchtwegbeleuchtung, Fluchtwegtüren, Blitzschutz, Lüftungs- und Heizungs-
anlagen, Turngeräte (Führen von Prüfbüchern) nach Anforderung der rechtlichen Vorgaben in Zusammenarbeit 
mit den Hausmeistern

Infrastrukturelles Gebäudemanagement
•	 Koordination Gebäudereinigung, Reinigungsmittelbestellung.
•	 Bestellung von Verbrauchsmaterial bzw. Koordination der Bestellung unter Berücksichtigung der Vergabeord-

nung.
•	 Energiebewirtschaftung, Bestellen von Heizmitteln, Verbrauchsüberwachung,
•	 Bestandserfassung in FM- Software
•	 Energiemanagement und Energiecontrolling in FM- Software.
Wir erwarten:
•	 Abgeschlossene Ausbildung als Meister bzw. Techniker im Fachbereich Hochbau Versorgungstechnik, Elektrotech-

nik, Facility Management oder eine vergleichbare Qualifikation.
•	 Berufserfahrung in den beschriebenen Aufgabenfeldern, idealerweise im Bereich des Gebäudemanagements.
•	 Fundierte EDV Kenntnisse in MS Office, Kenntnisse in AVA und Facility-Management Software (CFM) ist wün-

schenswert
•	 Fach- und Rechtskenntnisse in VOB, VOL bzw. UVgO, Versammlungsstättenverordnung, Schulbaurichtlinien usw.
Wir bieten:
•	 eine interessante, abwechslungsreiche Tätigkeit in einem motivierten Team
•	 bedarfsorientierte Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
•	 eine Bezahlung nach EG 9 b TVöD mit betrieblicher Altersvorsorge im öffentlichen Dienst
•	 flexible Arbeitszeiten
•	 Betriebliches Gesundheitsmanagement (mit Hansefit)
Interessiert? Dann richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Lichtbild, Zeug-
niskopien) bis zum 30.11.2020 an den Gemeindeverwaltungsverband Elzach, Hauptstraße 69, 79215 Elzach oder on-
line an bewerbung@elzach.de.
Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gerne
•	 Verbandsbauamtsleiter Tobias Kury, Telefon: 07682/804-40 
•	 Verbandsschriftführer Christoph Croin, Telefon: 07682/804-20
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung.

Einkaufsservice
DRK-Ortsvereine Elzach / Prechtal / Oberprechtal  |  DLRG Ortsgruppe Elzach  |   

Kolpingsfamilie Elzach  |  Niederwindemer Schindlejokel

„Einkaufsservice des DRK, DLRG Elzach und Kolpingsfamilie Elzach  
sowie der Niederwindemer Schindeljokel“ im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Corona-Virus 

Die DRK-Ortsvereine Elzach, Prechtal, Oberprechtal, die DLRG Elzach, die Kolpingsfamilie Elzach und die Niederwindemer 
Schindlejokel bieten weiterhin zusammen mit EDEKA Schindler den Einkaufsservice / Bringdienst für die Gemeinden Win-
den i. E. und Biederbach sowie die Stadt Elzach mit ihren Stadtteilen an.
Dieses Angebot gilt für Menschen, die im Zusammenhang mit dem Corona-Virus unter häuslicher Quarantäne stehen oder 
auf Empfehlung des Hausarztes als Risikopersonen ihre Wohnung nicht verlassen sollen und keine familiäre oder sonstige 
Unterstützung haben.
Sollten Sie den Einkaufsservice / Bringdienst in Anspruch nehmen müssen, haben Sie die Möglichkeit

montags und mittwochs jeweils von 07.30 Uhr – 10.00 Uhr 

Ihre Bestellungen von Lebensmitteln und Artikeln des täglichen Bedarfs - bitte mit Anschrift und Telefonnummer – an 
folgende Kontaktdaten übermitteln: Edeka Schindler 
Vorzugsweise bitte die Bestellung per E-Mail oder Fax an: E-Mail: mail@edeka-schindler.de, Fax: 07682/92008015
Notfalls ist die Bestellung auch per Telefon möglich. Telefon: 07682/92008010 
Die ehrenamtlichen Helfer der Vereine, werden die Einkäufe dienstags und donnerstags ausliefern. Die Einkäufe werden 
dann vor der Haus- oder Wohnungstür abgestellt. Dabei warten sie selbstverständlich in angemessenem Abstand, bis die 
Einkäufe von der jeweiligen Person aufgenommen werden.
Die Kosten werden zunächst von EDEKA Schindler ausgelegt. Der Kassenbon/Lieferschein wird den Einkäufen beigelegt. 
Edeka Schindler erstellt eine Rechnung, die dann an die Anschrift nachgereicht wird.
Der Rechnungsbetrag ist zu überweisen.
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Öffentliche Bekanntmachung 
Sitzung des Gemeinderates der Stadt Elzach
Termin:  Dienstag, 10.11.2020, 19:00 Uhr 
Ort, Raum:  Festhalle Oberprechtal, Schulstraße 8, 
    79215 Elzach 
Tagesordnung
1. Sonstige Bekanntgaben
2. Städtischer Forstbetrieb
 a)  Vollzug Bewirtschaftungsplan 2019
 b)  Bewirtschaftsplan 2020
3.  Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften „In der 

Gumm II“
 a)  Beratung und Beschlussfassung über die eingegan-

genen Bedenken und Anregungen aus der öffent-
lichen Auslegung gemäß §3(2) BauGB sowie der 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß 
§4(2) BauGB

 b)  Satzungsbeschluss
4.  Informationen über das Windkraftprojekt Finsterkapf 

auf Gemarkung Mühlenbach
5.  Freiwillige Feuerwehr Elzach - Vergabe neues Feuer-

wehrfahrzeug HLF 20
6. Neubau Feuerwehr mit DRK -  Auftragsvergabe
7. Bausachen
  Entscheidung über die Erteilung des gemeindlichen Ein-

vernehmens zu Bauanträgen, -anfragen und Anträgen 
auf Nutzungsänderungen

  Bauvorhaben: Umnutzung und Sanierung ehemaliger 
Schweinestall zum Pferdestall, Flst.Nr. 1703, Matten-
mühleweg 2  in Elzach-Prechtal

8. Bausachen;
 Bekanntgaben:
  Bauvorhaben: Abbruch Nebengebäude, ehemalige 

Werkstätte, Flst.Nr. 32/100 u. 32/101, Dorfstr. 75-77 in 
Elzach-Yach -im Kenntnisgabeverfahren-

9. Elztal & Simonswäldertal Tourismus Gesellschaft:
 a)  Projekte und Investitionen
 b)  Wirtschafts- und Finanzplan
10. Fragen der Bürgerinnen und Bürger
11.  Bekanntgaben, Anregungen der Mitglieder des Ge-

meinderates
Roland Tibi
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung  
der Auslegung des Entwurfs  
einer Wasserschutzgebietsverordnung
Das Landratsamt Emmendingen – Untere Wasserbehörde 
– beabsichtigt zum Schutz des Grundwassers im Einzugsge-
biet des Tiefbrunnens Oberwinden (Flst. Nr. 88/1) inklusive 
Brandeckquelle (Flst. Nr. 129) der Gemeinde Winden im Elz-
tal für die öffentliche Wasserversorgung das bestehende 
Wasserschutzgebiet geringfügig zu vergrößern und durch 
Rechtsverordnung neu festzusetzen.

Das Wasserschutzgebiet zum Schutz des Tiefbrunnens er-
streckt sich auf die Gemarkungen Oberwinden und Elz-
ach. Es ist in die weitere Schutzzone (Zone III), die engere 
Schutzzone (Zone II) und den Fassungsbereich (Zone I) ge-
gliedert.
Die Zone I befindet sich auf dem Flst. Nr. 88/1 auf Gemar-
kung Oberwinden.
Die Zone II erstreckt sich auf Gemarkung Oberwinden und 
umfasst die Grundstücke Flst. Nrn. 88, 88/2, 88/4, 90, 91, 92, 
93, 94, 95/1, 640, 641, 644 und 645/1.
Die Zone III erstreckt sich auf die Gemarkungen Oberwin-
den (43,48 ha) und Elzach (1,94 ha).
Das Wasserschutzgebiet zum Schutz der Brandeckquelle er-
streckt sich auf die Gemarkung Oberwinden und bleibt von 
der räumlichen Lage unverändert.
Die Zone I befindet sich auf Flst. Nr. 129.
Die Zone II erstreckt sich auf die Flst. Nrn. 101, 129 und 134.
Die Zone III umfasst eine Fläche von 4,31 ha und erstreckt 
sich auf die Flst. Nr. 135.
Der Entwurf der Rechtsverordnung und die dazugehörigen 
Karten, die den parzellenscharfen Verlauf des Schutzgebie-
tes und der Schutzzonen wiedergeben, liegen in der Zeit 
von Freitag, den 13.11.2020 bis Montag, den 14.12.2020 
beim Landratsamt Emmendingen – Untere Wasserbehörde 
– 79312 Emmendingen, Bahnhofstr. 2-4, Zimmer 239, zur 
kostenlosen Einsicht durch jedermann während der Sprech-
zeiten öffentlich aus.
Die Unterlagen können während der Auslegungsfrist auch 
beim Bürgermeisteramt Elzach, Hauptstr. 69, 79215 Elzach, 
Zimmer Nr. 10, 1. OG, zu den üblichen Dienststunden ein-
gesehen werden. Die Antragsunterlagen sind auch auf der 
Internetseite der Stadt Elzach unter „Öffentliche Bekannt-
machungen –anderer Behörden und Träger öffentlicher 
Belange-“ einsehbar. 
Bedenken und Anregungen können während der Ausle-
gungsfrist bei der unteren Wasserbehörde schriftlich oder 
mündlich zur Niederschrift vorgebracht werden.
Das Wasserschutzgebiet ist nach der Schutzgebiets- und 
Ausgleichsverordnung –SchALVO- als Normalgebiet einzu-
stufen. Für die Landbewirtschaftung und sonstige Boden-
nutzung sind daher außer der Rechtsverordnung und den 
Regeln der ordnungsgemäßen Landbewirtschaftung (ogL-
Gebiet) nur die allgemeinen Schutzbestimmungen der 
SchALVO anzuwenden.
Landratsamt Emmendingen – Untere Wasserbehörde –

BEKANNTMACHUNGEN
VON ANDEREN ÄMTERNi

Kriminalität im Internet: Polizeipräsidium 
warnt vor Variante des Überweisungsbe-
truges - Gewerbetreibende und Vereine im 
Visier von Internetbetrügern
Mit der als „Fake President“ bekannten Betrugsmasche 
versuchen Internetkriminelle immer wieder, Gewerbetrei-
bende und Vereine um ihr Vermögen zu bringen. Jüngst 
war mehrfach versucht worden, einen Sportverein im 
Markgräflerland um sein Vereinskapital zu bringen. Ein 
empfindlicher Schaden konnte gerade noch abgewehrt 
werden.
Täuschung per E-MailMeist im Ausland sitzend, forschen 
die Ganoven im Internet Geschäfts- bzw. Vereinsdaten aus. 
Anschließend wenden sie sich per gefälschter E-Mail-Adres-
se (sog. E-Mail Spoofing) an einen Inkassobevollmächtig-
ten der Firma bzw. des Vereins. In dieser gefälschten E-Mail 
wird der Inkassobevollmächtige plausibel, überzeugend 
und „nachfragefrei“ vom vermeintlichen Chef bzw. Ver-
einsvorsitzenden aufgefordert, eine Geldüberweisung zu 
tätigen.
Der Täter schlüpft dabei bewusst in die Rolle einer Autori-
tätsperson und wartet mit einer glaubhaften Legende auf. 

Redaktionsschluss
Für KW 46 – Montag, 09.11.2020, 09:00 Uhr

Verspätet eingehende Beiträge können nicht 
mehr berücksichtigt werden.

Wir bitten um Beachtung. 

Bürgermeisteramt Elzach
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Im vorliegenden Fall war dem Kassierer eines Vereins mit 
einer gefälschten E-Mail eine Rechnung und eine Überwei-
sungsaufforderung zugemailt worden. Ein empfindlicher 
Schaden konnte nur durch viel Aufwand und mit Hilfe der 
Bank verhindert werden.
Tipps des Polizeipräsidiums Freiburg
•	 Sensibilisieren Sie die Mitarbeiter Ihres Unternehmens 

bzw. Ihres Vereins über diese Betrugsvariante.
•	 Führen Sie keine Zahlungsanweisungen nur auf Grund 

einer E-Mail Ihres vermeintlichen Chefs oder Vereinsvor-
sitzenden aus.

•	 Prüfen Sie immer, ob die Zahlungsaufforderung auch 
tatsächlich vom sogenannten Auftraggeber stammt.

•	 Wenden Sie sich bei Ungereimtheiten und Fragen an 
die örtliche Polizeidienststelle.

Weitere Vorbeugungstipps erhalten Sie unter www.polizei-
beratung.de

Wirtschaft am Oberrhein  
steht vor zweitem Corona-Schock
Die IHK-Konjunkturumfrage zum Herbst zeigt, dass sich 
die Wirtschaft am Oberrhein zum Herbst leicht erholt hat. 
Nachdem im Sommer mit -50 Punkten noch der bisher 
stärkste Rückgang des Index der Geschäftslage verzeich-
net wurde, machte dieser zum Herbst wieder etwas Bo-
den gut und lag mit 5 Punkten nun wieder im positiven 
Bereich. Angesichts des zweiten Teil-Lockdowns befindet 
sich die Wirtschaft nun jedoch wieder im Krisenmodus.
Die Corona-Krise hat die Wirtschaft am südlichen Ober-
rhein weiter fest im Griff. Das ergab die traditionelle Kon-
junkturumfrage im September. Lediglich 23 Prozent der 
Unternehmen geben an, dass ihre Geschäftstätigkeit be-
reits wieder Vorkrisenniveau erreicht hat. 42 Prozent rech-
nen damit, dass dies für sie frühestens im zweiten Halbjahr 
2021 oder noch später zutreffen wird. Die aktuelle kon-
junkturelle Situation in den einzelnen Branchen ist jedoch 
sehr heterogen. Hinzu kommt, dass die Befragung der Un-
ternehmen zu einem Zeitpunkt stattfand, als die Infekti-
onszahlen noch weit vom heutigen Stand entfernt waren 
und ein erneuter Teil-Lockdown nicht zur Debatte stand.
Der Index der Geschäftserwartungen folgt dem Muster 
der Geschäftslage. Dieser gewinnt mit 17 Punkten im Ver-
gleich zum Sommer deutlich hinzu, bleibt allerdings mit -3 
Punkten im negativen Bereich. Die Vorsicht bei den Unter-
nehmen war also bereits vor dem zweiten Teil-Lockdown 
groß. „Am stärksten gebeutelt hat es die Gastronomie und 
Hotellerie. Der Industrie geht es zwar etwas besser, da die-
ser Bereich jedoch stark vom Ausland abhängt, gilt es hier 
nach wie vor, viele Herausforderungen zu überwinden“, 
erklärt Dr. Steffen Auer, Präsident der IHK Südlicher Ober-
rhein. „Der Bauwirtschaft geht es noch relativ gut, hier sind 
mittelfristig auch Rückgänge zu erwarten. Für den Handel 
läuft es positiver als erwartet, denn dieser konnte durch 
E-commerce, Geschäfte auf der „grünen Wiese“, also bei-
spielsweise Möbelgeschäfte im Gewerbegebiet, und dem 
Trend zum Heimwerkern etwas vom Verlust wieder auffan-
gen“, berichtet Auer.
Eine konjunkturelle Krise von diesem Ausmaß hat auch 
Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. So ist die Arbeits-
losenquote im Kammerbezirk im September 2020 auf 4,2 
Prozent angestiegen, während sie im September des Vor-
jahres bei 3,2 Prozent lag. 38 Prozent der Unternehmen im 
Kammerbezirk geben an, dass sie ihre Personalkapazitäten 
an eine verringerte Nachfrage anpassen mussten, im Ho-
tel- und Gastgewerbe beträgt der Anteil sogar 51 Prozent. 
„Für 82 Prozent dieser Betriebe war dabei auch das Kurz-
arbeitergeld ein passendes Mittel. So konnten Unterneh-
men kurzzeitig auf einen Nachfrageausfall reagieren, ohne 
langfristig wichtige Fachkräfte zu verlieren“, sagte Dr. Die-
ter Salomon, Hauptgeschäftsführer der IHK Südlicher Ober-
rhein.  
Auf der Pressekonferenz zeigte die IHK auch Kritik an der 
aktuellen Politik. „In der Gastronomie wurde in den ver-
gangenen Wochen versucht, sich an alle Regeln zu halten. 
Für die kalten Monate wurden Konzepte entwickelt und 
viel Geld in Zelte, Heizpilze und sonstige Lösungen inves-
tiert. Einen zweiten Teil-Lockdown werden viele Gastro-
nomiebetriebe nicht überleben. Hier hätten wir uns dif-

ferenziertere Maßnahmen der Politik gewünscht“, betont 
Salomon.
„Die Maßnahmen der letzten 24 Stunden haben uns kalt 
erwischt“, bestätigt Olaf Drubba von der Unternehmens-
gruppe Drubba aus Titisee-Neustadt, die mit 240 Mitarbei-
tern unter anderem im Hotel- und Gastronomiebereich tä-
tig ist. „Die Reisebereitschaft der Menschen ist im Winter 
sowieso bereits niedriger und nun bricht uns wohl auch 
noch das Weihnachtsgeschäft weg. Die Maßnahmen wer-
den Auswirkungen auf das nächste halbe Jahr haben“, 
klagt Drubba. Denn Menschen, die über Weihnachten eine 
Reise buchen, möchten auch Planungssicherheit haben und 
werden dann eher darauf verzichten, fürchtet der Unter-
nehmer. Dabei hätte man hier Lösungen finden können. 
Drubba: „Wir brauchen Korridore mit Handlungsspielraum. 
Mit dem Nachweis eines negativen Schnelltests innerhalb 
der vorherigen 24 Stunden hätte man zumindest einem Teil 
der Kunden weiterhin einen Aufenthalt erlauben können, 
während wir nun nur noch auf vereinzelte, spontan ent-
schlossene Kunden hoffen können.“
Ralf Brotte, Geschäftsführer von Externe Messeabteilung 
in Denzlingen, zeigte die dramatische Lage seiner Branche 
auf. „Wir befinden uns seit acht Monaten im Stillstand. Was 
wir nun am dringendsten brauchen, ist eine Perspektive“, 
sagt der Unternehmer. Zwar ist er in der Krise kreativ ge-
worden und hat zwei neue Geschäftsfelder eröffnet – ein 
Plexiglasgeschäft und die Einrichtung eines digitalen Stu-
dios. Für positive Zahlen reicht das aber noch lange nicht. 
Sein größtes Problem: Die fehlende Planungsgrundlage be-
züglich der Entwicklung der Pandemie und beispielsweise 
ein Zeitplan für die Bereitstellung eines Impfstoffs. „So ist 
unternehmerisches Handeln unmöglich. Denn zurzeit weiß 
man nicht, soll ich weiter durchhalten oder verbrenne ich 
in Krediten weiter Geld“, macht Drubba deutlich.
„Wir brauchen eine differenzierte, branchenspezifische 
Strategie für die Zukunft, denn auch eine dritte Welle wird 
kommen und das sollte uns nicht mehr unvorbereitet tref-
fen“, unterstreicht Auer. „Hier genügen keine kurzfristi-
gen Maßnahmen, um Umsatzausfälle zu ersetzen, sondern 
das Geld muss jetzt in Wachstum und Innovation investiert 
werden“, sagt der IHK-Präsident. Aktuell ist von 75 Prozent 
Umsatzersatz für Unternehmen die Rede. „Dafür wäre eine 
schnelle und unbürokratische Hilfestellung die Grundvor-
aussetzung. Entweder wir prüfen sehr scharf und das dau-
ert Wochen oder wir helfen schnell und dann muss man 
das Risiko bewusst eingehen, dass es auch Trittbrettfahrer 
geben kann. Das sollte bei dieser Regelung klar sein“, be-
tont Auer.

Beratungsservice für Unternehmen und 
internationale Fachkräfte
Die monatlich stattfindende Beratung des Welcome Cen-
ters Südlicher Oberrhein im Landratsamt Emmendingen 
kann aufgrund der aktuellen Lage vorerst nicht stattfinden.
Alternativ bietet Frau Petra Vennemann die Beratung 
schriftlich, telefonisch und per Videoschaltung an. Bei Inter-
esse wenden Sie sich bitte entweder telefonisch unter 07833 
9899005 oder per E-Mail an vennemann@aef-bonn.de.
Fachkräfte aus dem Ausland werden zu Themen wie bei-
spielweise Arbeitsmöglichkeiten und Jobsuche in Deutsch-
land, Bewerbungsunterlagen, Deutschsprachkursen, An-
erkennung von ausländischen Berufsabschlüssen und 
weiteren Fragen zum Leben und Arbeiten in Deutschland 
informiert und beraten. Für Unternehmen aus dem Land-
kreis bietet das Welcome Center Informationen und Be-
ratung zu den Themen Rekrutierung und Integration von 
internationalen Fachkräften.
Das Welcome Center Südlicher Oberrhein wird zu 60 % aus 
Fördermitteln vom Baden-Württembergischen Ministerium 
für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau finanziert, die 
restlichen 40 % trägt der AEF – die Spanische Weiterbil-
dungsakademie.
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Verbandsversammlung der 
Elztalschule
Am Dienstag, den 24. November 2020 fin-
det um 11.00 Uhr im Bürgersaal im Bahn-
hof Bleibach, 79261 Gutach im Breisgau 
eine öffentliche Sitzung des Schulverban-
des Elztal-Schule statt.

Tagesordnung:
1.  Bericht des Schulleiters
2.  Annahme von Spenden (§ 78 IV GemO i.V.m. GKZ)
3.   Prüfbericht der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Würt-

temberg 2013 - 2017 
4.   Umstellung von der Kameralistik zur kommunalen Dop-

pik
5.   Beratung und Beschlussfassung Haushaltsplan und 

Haushaltssatzung 2021
6.  Sonstiges, Wünsche und Anträge
Schulverband Elztal-Schule Gutach im Breisgau
Urban Singler, Verbandsvorsitzender

Gottesdienste evangelische Kirchengemeinden 
Elzach u. Oberprechtal
AKTUELLES FÜR UNSERE GEMEINDEN, ab 31.10.2020
Gottesdienste in Christuskirche, Oberprechtal und Johan-
neskirche, Elzach:
Herzlich willkommen zu den öffentlichen Gottesdiensten 
in unseren beiden Kirchen. Wir feiern unter den Bedingun-
gen des Hygienekonzepts. 
Die nächsten Gottesdiensttermine (14-täglich). 
Sonntag, 8.11. 
9.30 Uhr   Oberprechtal, 
10.30 Uhr  Elzach
Sonntag, 22.11., Ewigkeitssonntag mit Gedenken an die 
Toten des zu Ende gehenden Kirchenjahres
9.30 Uhr   Oberprechtal Christuskirche  
11.00 Uhr   Elzach, vor der Aussegnungshalle auf dem 

Friedhof
In diesen Wochen überlegen und planen viele die Andach-
ten und Gottesdienste für die Advents- und Weihnachts-
zeit. Wir werden ausprobieren, was wir sonst in hundert 
Jahren nicht gewagt hätten. Lassen Sie sich dann einladen 
zu besonderen Momenten und Begegnungen auf Abstand. 
Das und noch viel mehr ist möglich. Und wir freuen uns 
schon!
Für heute grüße ich Sie, auch im Namen der Kirchenge-
meinderäte und unserer Sekretärin
Ihre Barbara Müller-Gärtner
So erreichen Sie Pfarrerin Barbara Müller-Gärtner, 
Tel. 07682-8281, barbara.mueller-gaertner@kbz.ekiba.de
Pfarrbüro: Zollstockstr. 6, 79215 Elzach, 
dienstags, 10.30 - 12 Uhr, donnerstags, 15 - 16.30 Uhr, 
E-Mail: Elzach-oberprechtal@kbz.ekiba.de
Pfarrhaus: Triberger Str. 4, 79215 Elzach-Oberprechtal
Homepage: www.eki-elzach-oberprechtal.de
Homepage des Kirchenbezirks Emmendingen 
(www.kirchenbezirk-em.de).
Sie finden dort auch zusätzliche Informationen und Ange-
bote.

„Umkehr zum Frieden“ - 
Ökumenische FriedensDekade 2020 in Elzach 
Seit Anfang der 80er-Jahre greifen Kirchengemeinden und 
Aktionsgruppen im Rahmen der „Ökumenischen Friedens-
Dekade“ das Friedensthema in Gottesdiensten, Friedens-
gebeten und Informationsveranstaltungen auf, immer in 
den zehn Tagen vor dem Buß- und Bettag im November. In 
den vergangenen Jahren haben im ganzen Bundesgebiet 
jährlich über 3.000 Veranstaltungen, Gottesdienste und 

Friedensgebete stattgefunden, in denen Gemeinden und 
Initiativen für die gewaltfreie Lösung von Konflikten, für 
den Vorrang ziviler Methoden in der Konfliktbearbeitung, 
gegen Rüstungsproduktion und Rüstungsexporte, für die 
Einhaltung der Menschenrechte und für mehr soziale Ge-
rechtigkeit eingetreten sind.
Diese schöne Tradition lebt in Zusammenarbeit mit der 
evangelischen Kirchengemeinde auch in unserer Seelsor-
geeinheit. So wird es am 09. und 10. November jeweils um 
19.30 Uhr in der Johanneskirche (Zollstockstr. 6 in Elzach) 
eine Andacht unter dem diesjährigen Motto der Friedens-
Dekade „Umkehr zum Frieden“ geben.  
Aufgrund der aktuellen Situation bitten wir Sie, Mund- 
und Nasenschutz zu tragen (Eine Anmeldung braucht es 
hierzu nicht. Die obligatorische Erfassung der Kontaktda-
ten erfolgt vor Ort.). 

Aktuelle Maßnahmen in den Gottesdiensten in Zeiten der 
Corona-Pandemie
Durch die Verschärfung der Corona-Pandemie ist ab sofort 
für die Gottesdienste unserer Seelsorgeeinheit eine An-
meldung erforderlich. Bitte haben Sie Verständnis für die-
se Maßnahme, es geht um den Schutz für die Gesundheit 
aller. Während der Teilnahme des Gottesdienstes ist das 
Tragen eines Mund- und Nasenschutzes erforderlich. Eben-
falls bitten wir Sie um Verständnis, wenn kurzfristig Got-
tesdienste ausfallen müssen oder Zeiten verändert werden. 
Beachten Sie bitte die Hinweise auf der Homepage und in 
den Schaukästen der Kirchen.
Um unser Hygienekonzept einhalten zu können, benötigen 
wir für die Gottesdienste dringlich Frauen und Männer, die 
den Ordnerdienst übernehmen könnten. Bitte melden Sie 
sich im Pfarrbüro, wenn Sie für eine solche Aufgabe bereit 
wären.
Mit diesen Maßnahmen hoffen wir, dass wir weiterhin un-
sere Gottesdienste feiern können und gesund bleiben.

Firmung 2021 in der Seelsorgeeinheit Oberes Elztal
Im kommenden Jahr steht wieder die Firmung an. Hierzu 
werden alle Jugendlichen der Seelsorgeeinheit eingeladen, 
die im aktuellen Schuljahr die 9. oder 10. Klasse besuchen 
bzw. besuchen würden.
Das Ordinariat Freiburg hat uns das Wochenende für die 
Firmung 2021 mitgeteilt. Dieses ist das Wochenende vom 
Freitag, 09. bis Sonntag, 11. Juli 2021. Wann an diesem Wo-
chenende die Firmgottesdienste in unserer Seelsorgeein-
heit jeweils sein werden, steht allerdings noch nicht fest.
Die Vorbereitung auf die Firmung wird in der ersten Jah-
reshälfte des Jahres 2021 stattfinden und die Jugendlichen 
werden zu Jahresbeginn schriftlich informiert und dazu 
eingeladen werden.
Aufgrund der Ungewissheit, wie sich im ersten Halbjahr 
2021 die Corona-Situation darstellen wird, sind hier natür-
lich Veränderungen möglich und auch die Gestaltung der 
Vorbereitung wird ggf. entsprechend angepasst werden 
müssen.
Bei Fragen dürfen Sie sich gerne an Pastoralreferent Micha-
el Wiedensohler, 07682-8083-24 bzw. wiedensohler@kath-
oberes-elztal.de wenden.
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FriedensDekade
„Umkehr zum Frieden“ - 
Ökumenische FriedensDekade 2020 in Elzach
Seit Anfang der 80er-Jahre greifen Kirchengemeinden und 
Aktionsgruppen im Rahmen der „Ökumenischen Friedens-
Dekade“ das Friedensthema in Gottesdiensten, Friedens-
gebeten und Informationsveranstaltungen auf, immer in 
den zehn Tagen vor dem Buß- und Bettag im November. In 
den vergangenen Jahren haben im ganzen Bundesgebiet 
jährlich über 3.000 Veranstaltungen, Gottesdienste und 
Friedensgebete stattgefunden, in denen Gemeinden und 
Initiativen für die gewaltfreie Lösung von Konflikten, für 
den Vorrang ziviler Methoden in der Konfliktbearbeitung, 
gegen Rüstungsproduktion und Rüstungsexporte, für die 
Einhaltung der Menschenrechte und für mehr soziale Ge-
rechtigkeit eingetreten sind.
Diese schöne Tradition lebt in Zusammenarbeit mit der 
evangelischen Kirchengemeinde auch in unserer Seelsor-
geeinheit. So wird es am 09. und 10. November jeweils um 
19.30 Uhr in der Johanneskirche (Zollstockstr. 6 in Elzach) 
eine Andacht unter dem diesjährigen Motto der Friedens-
Dekade „Umkehr zum Frieden“ geben.
Aufgrund der aktuellen Situation bitten wir Sie, Mund- 
und Nasenschutz zu tragen (Eine Anmeldung braucht es 
hierzu nicht. Die obligatorische Erfassung der Kontaktda-
ten erfolgt vor Ort).

SA - 07.11.2020
19:00 Uhr  Vorabendmesse

SO - 08.11.2020
10.00 Uhr  Eucharistiefeier

SO - 08.11.2020
09:00 Uhr  Eucharistiefeier

AKTUELL

Foto: ZTL

ZweiTälerLand-Geschäftsstelle 
schließt bis Ende November
Aufgrund der Schutzmaßnahmen 
gegen die Ausbreitung des Coro-
navirus bleibt die Geschäftsstelle 
im Bahnhof Bleibach den gesam-
ten November 2020 für den Publi-
kumsverkehr geschlossen.

Telefonisch unter 07685/19433 und per E-Mail unter 
info@zweitaelerland.de oder in dringenden Fällen, nach 
vorheriger Terminvereinbarung, steht das Team der Ge-
schäftsstelle aber zu den aktuellen Öffnungszeiten, Mo. 
bis Fr. 9 - 12 Uhr und 14 - 17 Uhr, weiterhin zur Verfü-
gung.

Notdienste

ARZT
An Werktagen nach 18 Uhr ist der diensthabende Arzt 
durch Anruf beim Hausarzt zu erfahren.
Außerhalb der regulären Sprechzeiten der Arztpraxen 
ist der ärztliche, kinderärztliche, gynäkologische und 
augenärztliche Bereitschaftsdienst unter Tel. 116 117 
zu erreichen. An Wochenenden und Feiertagen ist der 
zahnärztliche Notfalldienst unter Tel. 0180 3222555-70 
erreichbar.
Wer wegen Verdacht auf eine Infektion mit dem Coro-
navirus die hausärztliche Notfallnummer 116 117 an-
ruft, muss diese Nummer unbedingt – ohne Vorwahl – 
vom FESTNETZ aus wählen. Damit ist die Erreichbarkeit 
der Notfallpraxis Emmendingen gewährleistet. Anrufe 
vom Handy oder Smartphone landen hingegen bei einer 
bundesweit geschalteten Hotline, die wegen des gro-
ßen Andrangs derzeit völlig überlastet ist.
Auf keinen Fall sollen besorgte Bürgerinnen und Bürger 
die in Emmendingen eingerichtete zentrale Annahme-
stelle für einen Corona-Abstrich direkt aufsuchen, son-
dern am Wochenende und abends immer vorher erst 
Kontakt vom FESTNETZ aus über die Notfallnummer 116 
117 aufnehmen. Unter der Woche sind die Hausärzte die 
erste Anlaufstelle.
In Notfällen: Notruf Polizei:  110
Notruf Feuerwehr, Notarzt, Rettungsdienst:  112
Rufnummer Krankentransport:  19222
Gift-Notrufzentrale:  0761/19240
Notfallpraxis im Kreiskrankenhaus Emmendingen
Öffnungszeiten der Notfallpraxis am Kreiskrankenhaus 
(vorherige Anmeldung nicht erforderlich)
Montag, Dienstag und Donnerstag  von 19 bis 22 Uhr
Mittwoch und Freitag      von 16 bis 22 Uhr
Samstag, Sonn- und Feiertage         8 bis 22 Uhr
Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 
Kostenlose zentrale Rufnummer  116117
Notruf-Fax an die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle:
07641 4601-77 (nur für schwerhörige, ertaubte, gehörlo-
se und sprachgeschädigte Personen.)

Bereitschaften
Stadtverwaltung Elzach  Tel.: 07682 804-0
Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
      Mi.   14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
      Do.  14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Termine auch nach Vereinbarung möglich.
Kommunale Inklusionsvermittlerin der Stadt Elzach, Ge-
meinden Winden und Biederbach, Frau Nadine Hundert-
pfund, Telefon: 07682 / 80412, E-Mail: inklusion@elzach.de
Stadtwerke / Elektrizitätswerk:
Stromversorgung: für Elzach Kernstadt, Katzenmoos, 
Oberprechtal, Prechtal, Yach, Tel. 0800 3629477, EnBW 
Regional AG, Regionalzentrum Rheinhausen
Wasserversorgung:  Tel. 07682 91828-0
Stadtentwässerung:  07682 8463
Störungen Nahwärme: 07682/92 44 725
Öffnungszeiten Recyclinghof Elzach
Fr. 13:00 – 17:00 Uhr, Sa. 09:00 – 13:00 Uhr
Öffnungszeiten Grünschnittsammelplatz 
Fr. 13:00 – 17:00 Uhr, Sa. 10:00 – 14:00 Uhr
Tierkörperbeseitigungsanstalt 
Zweckverband PROTEC Orsingen, Nenzinger Str. 34, 
78359 Orsingen, Tel.: 07774.9339-0, Fax: 07774 9339-33
Telefonseelsorge:  Tel. 0800 1110111
(vertraulich, anonym und kostenfrei, rund um die Uhr).
Fachstelle Sucht Beratung Behandlung Prävention
Waldkirch, Mauermattenstr. 8,
Bushalt Freiburger Straße (3 Min.)
Bahnhalt Batzenhäusle (10 Min.) Di. und Do. 10 - 17, 
Tel. 07681 -24623; sonst Emmendingen, Hebelstr. 27, Tel. 
07641 9335890, fs-emmendingen@bw-lv.de,
Sprechstunden ohne Voranmeldung 
Mi. 16 - 17 und Do. 11 - 12 Uhr in Emmendingen
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Teilhabeberatung Kinzigtal, 
77716 Haslach, Sandhaasstr. 4, Tel.: 07832 99955-235, 
michaela.himmelsbach.eutb@caritas-kinzigtal.de
Sozialstation Tel. 07682 909040
Betreuungsgruppe, Ehrenamtliche Besuchsdienst „Zämme“, 
 Tel. 07682 909040
Hospizgruppe  Tel. 07682 925650
Dorfhelferinnen  Tel. 07682 920202
Ambulanter Pflegedienst Heike Schmook 
Tel. 07682 921537 www.pflegedienst-schmook.de
Pflegestützpunkt Landkreis Emmendingen
Romaneistraße 3, 79312 Emmendingen
Kontakt und Terminvereinbarung
07641 451-3091, -3095, -3025
pflegestuetzpunkt@landkreis-emmendingen.de
www.landkreis-emmendingen.de
Die Beratungen erfolgen telefonisch oder persönlich im 
Pflegestützpunkt Emmendingen, in den Außensprech-
zeiten oder beim Hausbesuch
Blinden- und Sehbehindertenverein Südbaden e.V.
Wölflinstraße 13, 79104 Freiburg, Telefon: 0761 36122, 
Telefax: 0761 36123, E-Mail: info@bsvsb.org, Internet: 
www.bsvsb.org

EUTB
Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung für Men-
schen mit Behinderung (EUTB)
EUTB Deutsche Rotes Kreuz KV Emmendingen e.V.
Milchhofstr. 1b, 79312 Emmendingen
Tel.: 07641/96212-65 (Fr. Thiemann/Fr. Gungl)
Außensprechstunde donnerstagnachmittags
in Endingen, Tel.: 0152-56808748
in Elzach, Tel.: 0152-09272764

APOTHEKEN
Mi., 04.11.  easyApotheke, Emmendingen
    Freiburger Str. 4, Tel. 07641 954280 
Do., 05.11. Marien-Apotheke Gutach
    Golfstr. 9, Tel. 07681 7257
    Paracelsus-Apotheke Denzlingen
    Schwarzwaldstr. 3, Tel. 07666 2392
Fr., 06.11. Glotter-Apotheke, Glottertal
    Talstr. 70 A, Tel. 07684 1355
    Neue Apotheke Emmendingen 
    Milchhofstr. 1, Tel. 07641 9332221
Sa., 07.11. Central-Apotheke Emmendingen 
    Theodor-Ludwig-Str. 11, Tel. 07641 914170
    Rathaus-Apotheke Elzach
    Hauptstr. 70, Tel. 07682 1717
So., 08.11. Schwarzwald-Apotheke, Elzach
    Nikolausplatz 2, Tel. 07682 392 
    Spitzweg-Apotheke Emmendingen 
    Fritz-Boehle-Str. 38, Tel. 07641 51191
Mo., 09.11. Glocken-Apotheke, Waldkirch (Kollnau)
    Kollnauer Str. 1, Tel. 07681 7054 
    Kronen-Apotheke, Teningen
    Reetzenstr. 5, Tel. 07641 41109
Di., 10.11. Apotheke am Heidacker, 
    Freiamt (Ottoschwanden)
    Hauptstr. 49, Tel. 07645 917877
    Waldhorn-Apotheke, Sexau
    Emmendinger Str. 6, Tel. 07641 47575 
Mi., 11.11. Stadtapotheke am Marktplatz, Emmendingen
    Marktplatz 9, Tel. 07641 8763

TIERARZT
Samstag/Sonntag, 07.11./08.11.2020
Dr. Bretzinger, Glottertal
Winterbachstr. 13, Tel. 07684 90890
Dr. Brodauf, Emmendingen
Gottfried-Keller-Weg 4, Tel. 07641 54636

Förderkreis des Schulzentrums 
Oberes Elztal

Mitgliederversammlung
ABSAGE der Versammlung am 05.11.2020.
Leider müssen wir die für den 5. November 2020 geplante 
Mitgliederversammlung aufgrund der seit dem 02.11.2020 
geltenden Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pan-
demie absagen.
TERMINVORMERKUNG – Mitgliederversammlung am 
03.12.2020
Nach Aufhebung der geltenden Maßnahmen Ende Novem-
ber findet die Mitgliederversammlung am Donnerstag, 3. 
Dezember 2020 um 19:30 Uhr im Schulzentrum Oberes Elz-
tal, Raum U16/U17 – bitte den Eingang am Pausenhof der 
Grundschule benutzen – statt. Es wird darum gebeten, die 
geltenden Hygieneregeln zu befolgen. 
Tagesordnung: 
1.  Begrüßung durch den Vorsitzenden
2.  Beratung und Beschlussfassung zur Satzungsänderung
3.  Bericht des Vorstandes
4.  Bericht der Kassiererin und der Kassenprüfer
5.  Entlastung der Kassiererin und der Vorstandschaft
6.  Neuwahlen
7.  Wahl der Kassenprüfer
8.  Wünsche und Anträge
Zu der Versammlung sind alle Mitglieder des Vereins, El-
tern, Lehrer und alle Interessierte herzlich eingeladen.
ACHTUNG: Sollten die Kontaktbeschränkungen verlängert 
werden, kann die Versammlung am 03.12.2020 nicht statt-
finden. Der neue Termin wird dann auf der Homepage des 
Schulzentrum Oberes Elztal unter https://www.schulzent-
rum-oberes-elztal.de/ueber-uns/menschen/foerderverein.
html veröffentlicht.

Die Bücherei Elzach

Bücherei bleibt geöffnet!
Sollten Sie die Zeit der Corona-Einschränkungen mit einem 
guten Buch, Zeitschriften, DVDs oder Büchern für Ihre Kin-
der überbrücken wollen, sind wir zu den gewohnten Öff-
nungszeiten für Sie da.
Dienstag   16:00 - 18:00 Uhr
Donnerstag  16:00 - 18:00 Uhr
Samstag   10:30 - 11:30 Uhr
Bitte beachten Sie das Hygienekonzept!
Der für den 6. November geplante Bücherherbst und der 
damit verbundene Bücherflohmarkt muss leider entfallen.
Bleiben Sie gesund.
Ihr Büchereiteam

UNTERSTÜTZUNG FÜR EINKAUFSSERVICE GESUCHT
Die Corona-Fallzahlen steigen und damit auch der Bedarf 
an Unterstützung für die Menschen, die im Zusammenhang 
mit dem Corona-Virus unter häuslicher Quarantäne stehen 
oder auf Empfehlung des Hausarztes als Risikopersonen 
ihre Wohnung nicht verlassen sollen und keine ausreichen-
de familiäre oder sonstige Unterstützung haben.
Gemeinsam mit den DRK-Ortsvereinen Elzach, Prechtal, 
Oberprechtal, der DLRG Elzach und den Niederwindener 
Schindlejokel bietet die Kolpingsfamilie Elzach wieder ei-
nen Einkaufsservice/Bringdienst für die Gemeinden Elzach, 
Biederbach und Winden i. E. an.
Hierfür sucht die Kolpingsfamilie Elzach noch freiwilli-
ge Helferinnen und Helfer mit Führerschein und Pkw, die 



Donnerstag, 05. November 2020 · Nr. 45 9MITTEILUNGSBLATT
dienstags und/oder donnerstags Zeit haben, bereits vor-
bestellte Einkäufe abzuholen und zu den Empfängern zu 
bringen. Im Rahmen der Übergabe kommt es dabei zu kei-
nerlei Kontakt. Die Zeiten der Abholung und Zustellung 
können dienstags und donnerstags dabei flexibel einge-
teilt werden.
Die Kolpingsfamilie möchte damit in Zeiten, in denen Men-
schen auf Hilfe von außen angewiesen sind, einen Beitrag 
zum Gemeinwohl leisten und dabei mit dem DRK der DLRG 
OG Elzach und den Schindlejokel gemeinsam an einem 
Strang ziehen.
Wer sich engagieren möchte, kann sich unter Angabe von 
Namen, Vornamen und Wohnort (Ortsteil) und einer tele-
fonischen Erreichbarkeit per E-Mail unter kolping.elzach@
web.de oder telefonisch bzw. per SMS bei Markus Hart-
mann unter 0163/8663184 melden. Bei Fragen können die 
genannten Kontaktmöglichkeiten ebenfalls gerne genutzt 
werden.
Details zum Ablauf werden nach Anmeldung mitgeteilt.

Spielbetrieb ausgesetzt
Der Spielbetrieb des Südbadischen Fußballverbands ist auf-
grund der bundesweiten Maßnahmen zur Eindämmung 
der Corona-Pandemie bis vorläufig Ende November 2020 
ausgesetzt.

Absage aller Termine im November
Aufgrund der aktuellen Lage werden alle Veranstaltungen 
im November abgesagt. Neuer Termin für die Wanderecke 
ist der 11.12.2020, wenn es dann hoffentlich wieder mög-
lich ist.

Kuchenverkauf auf dem Wochenmarkt
Am Samstag, 07. November 2020 bietet der Förderverein 
Jugendkapelle der Stadtmusik Elzach auf dem Wochen-
markt leckere selbstgebackene Kuchen und Torten an.
Der Erlös kommt der Jugendausbildung zugute.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und somit der Unterstüt-
zung unserer Jugendarbeit.
Herzliche Grüße,
Förderverein Jugendkapelle der Stadtmusik Elzach e.V.

Zusammenlegung Elzach-Oberprechtal – Bau Hirzrütteweg
Die Teilnehmergemeinschaft Zusammenlegung Elzach-
Oberprechtal informiert, dass Anfang November bis voraus-
sichtlich Ende 2020 der Hirzrütteweg im Gebiet Schwiegru-
be/Läufersäge gebaut wird. Aus diesem Grund müssen die 
unterhalb liegenden Forstwege (Gölzweg, Mittlerer Hal-
denweg, Haldenweg) und einige Wanderwege gesperrt 
werden. Wir bitten Sie um Beachtung der Absperrungen. 
Eine Karte liegt in der Ortschaftsverwaltung Elzach-Ober-
prechtal aus. Der Zweitälersteig ist von der Sperrung nicht 
betroffen.
Sollten Sie Fragen zur Zuwegung für Waldarbeiten in die-
sem Gebiet haben, melden Sie sich bitte beim Revierförster, 
Herrn Fischer (Tel. 07682 925 266 oder 0175 296 7712).

Absage Generalversammlung und Fasnetsaison 2020/2021
Leider müssen wir unsere diesjährige Generalversammlung 
absagen. Unter den derzeitigen Auflagen können wir die 
GV nicht durchführen und müssen diese auf unbestimm-
te Zeit verschieben. Ausflüge zu Umzügen oder ähnlichen 
Veranstaltungen werden wir an der kommenden Fasnet 
nicht unternehmen. Leider können wir unsere eigenen 
Hallenveranstaltungen sowie Umzüge auch nicht statt-
finden lassen. Wir hoffen, dass wir mit der Fasnetsaison 
2021/2022 wieder voll durchstarten können und bitten da-
her um Verständnis.
Die Vorstandschaft

Wanderung „Von der Büchereck auf den Farrenkopf“ fin-
det nicht statt
Auf Grund der ab November erneut geltenden Beschrän-
kungen zur Eindämmung der Corona-Ausbreitung kann 
die am Sonntag, 08.11. geplante Herbstwanderung leider 
nicht durchgeführt werden.

Foto: Verein C-M

Heimatkalender 2021
Er ist wieder da mit vielen 
neuen Bildern und Geschich-
ten um Yach - unser neuer 
Kalender 2021. Liebe Freun-
de des Heimat- und Land-
schaftspflegevereins Yach, 
diesen kann man jetzt wie-
der bei uns erwerben.
Wo: im Museum zu den 
allgemeinen Öffnungszei-
ten jeden Sonn- und Feier-
tag von 15:00 – 17:00 Uhr 
im Heimatmuseum in Yach 
oder in Elzach weiter in den 
Geschäften der Bücherei 
und Schreibwaren Merkle - 
Schreibwaren Joos - Büro u. 
Mehr - Volksbank und der 
Sparkasse in Elzach sowie 

Gasthaus Sonne - Gasthaus Adler - Vesperstube Schneider-
hof und Landmaschinen Schmieder in Yach. 
Mit dem Kauf unterstützen Sie die Arbeit des Vereins, da-
für bedanken wir uns. 

Kündigung schwer gemacht
Verbraucherzentrale Baden-Württemberg vor Gericht ge-
gen Mobilcom Debitel erfolgreich
•	 Verbraucher, die ihren Mobilfunk-Vertrag kündigen, 

werden oft unter einem Vorwand gebeten, sich noch-
mals telefonisch wegen der Kündigung beim Anbieter 
zu melden.
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•	 Diese Gespräche werden nur zur Rückgewinnung von 

Kunden genutzt, die Kündigung ist auch ohne Bestäti-
gung gültig

•	 Weil der Anbieter den Eindruck erweckt hatte, für die 
Kündigung sei der Anruf erforderlich, verklagte die Ver-
braucherzentrale die Mobilcom Debitel GmbH erfolg-
reich vor dem Landgericht Kiel (Anerkenntnisurteil, Az. 
14 HKO 42/20)

Der Mobilfunkmarkt ist hart umkämpft: Mit Rabatten 
und Sonderangeboten buhlen Anbieter um neue, wech-
selwillige Kunden. Ebenso hartnäckig versuchen die Un-
ternehmen aber auch ihre eigenen Kunden vom Wechsel 
abzuhalten. Dass es dabei nicht immer mit rechten Mitteln 
zugeht, zeigt auch ein aktuelles Urteil gegen Mobilcom 
Debitel. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg war 
gerichtlich gegen den Anbieter vorgegangen, weil er Ver-
brauchern vorgaukelte, sie müssten sich telefonisch zu-
rückmelden, um ihren Vertrag wirksam zu kündigen. 
Eine Kündigung ist wirksam, sobald sie dem Unternehmen 
zugeht. „Leider zeigt unsere Beratungserfahrung, dass 
gerade Mobilfunkanbieter ihre Kunden nach einer Kündi-
gung falsch informieren, um sie in ein Verkaufsgespräch zu 
drängen“, sagt Oliver Buttler von der Verbraucherzentrale 
Baden-Württemberg. Die Masche: Kündigen Verbraucher 
ihren Vertrag, erhalten sie von ihrem Mobilfunkanbieter 
ein Schreiben mit der Bitte, sich telefonisch zu melden, weil 
angeblich noch offene Fragen zur Kündigung bestünden. 
Eine Bestätigung der Kündigung wird erst nach dem Ge-
spräch in Aussicht gestellt. „Diese Gespräche dienen nur 
dazu, den Kunden neue Angebote zu machen oder sie im 
alten Vertrag zu halten,“ weiß Buttler.
Kündigungswunsch statt KündigungWie dreist Unterneh-
men bei der Kundenrückgewinnung vorgehen zeigt unter 
anderem auch der Fall von Mobilcom Debitel: Obwohl der 
Verbraucher bei seiner Kündigung explizit geschrieben 
hatte, dass er vom Unternehmen nicht kontaktiert werden 
wollte, erhält er wenige Tage später ein Schreiben von Mo-
bilcom mit dem Betreff „Ihr Kündigungswunsch“ und der 
Bitte, sich wegen offener Fragen zu melden. „Der Verbrau-
cher hat sich die Kündigung nicht ‚gewünscht‘, sondern 
mit seinem Schreiben an das Unternehmen rechtskräftig 
gekündigt“, ärgert sich Buttler, „doch genau das wollte 
Mobilcom scheinbar nicht anerkennen.“ Nachdem Mobil-
com nicht auf eine Abmahnung der Verbraucherzentrale 
Baden-Württemberg reagiert hatte, reichte diese Klage 
vor dem Landgericht Kiel ein. Erst als der Fall vor Gericht 
kam, lenkte der Anbieter ein und erkannte sein Verhalten 
als rechtswidrig an (Anerkenntnisurteil, Az. 14 HKO 42/20).
Verbrauchern, die nach der Kündigung ihres Mobilfunkver-
trags ein solches Schreiben von ihrem Anbieter erhalten, 
rät Oliver Buttler, nicht – wie gewünscht – den Anbieter 
anzurufen, sondern schriftlich auf die Kündigung zu beste-
hen. Wichtig sei es auch, die Kündigung per Einschreiben 
zu verschicken. So können Verbraucher diese nachweisen, 
falls der Anbieter später behauptet, dass sich der Vertrag 
verlängert, weil er keine Kündigung erhalten habe oder 
diese nicht wirksam sei.
Links zum Thema
•	 Das Urteil im Volltext: www.vz-bw.de/node/52800

Verbrauerzentrale -  
neues Gebäudeenergiegesetz tritt in Kraft
Ab dem 1. November 2020 gilt das neue Gebäudeenergie-
gesetz (GEG). Es führt die Energieeinsparverordnung, das 
Energieeinspargesetz und das Erneuerbare-Energien-Wär-
megesetz zusammen und stimmt die Regeln zur Energieef-
fizienz von Gebäuden und zur Nutzung von erneuerbaren 
Energien aufeinander ab. Die Energieberatung der Ver-
braucherzentrale stellt die wichtigsten Änderungen vor. 
Folgende fünf Regelungen sollten Verbraucher kennen:
1. Erneuerbare Energien zum Heizen von Neubauten ver-

pflichtend
2. Das GEG verpflichtet Bauherrn dazu, mindestens eine 

Form der erneuerbaren Energien zum Heizen zu nutzen. 
Diese Verpflichtung kann auf mehreren Wegen erfüllt 
werden: Neben Energie aus Photovoltaik-, Solarwärme- 
und Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen erfüllen auch er-
neuerbare Fern- und Abwärme diese Anforderung.

3. Ab 1. November 2020 kann außerdem ein größerer An-
teil des Stroms aus eigener Produktion, zum Beispiel aus 
der eigenen Photovoltaik-Anlage, angerechnet werden. 
Alle erneuerbaren Energien müssen einen Mindestan-
teil des Wärmebedarfs abdecken. 

4. Ineffiziente Heizungen sind nicht mehr zulässig
5. Ab dem Jahr 2026 dürfen, bis auf wenige Ausnahmen, 

neue, mit Heizöl betriebene Kessel, nur noch in Kom-
bination mit erneuerbaren Energiequellen betrieben 
werden. Das Gleiche gilt auch für Heizkessel, die mit 
Kohle betrieben werden. Kessel, die 30 Jahre oder älter 
sind, müssen außer Betrieb genommen werden.

6. Kostenlose Energieberatung wird Pflicht
7. Beim Kauf von Ein- und Zweifamilienhäusern müssen 

Käufer, nachdem sie den Energieausweis erhalten ha-
ben, ein Beratungsgespräch führen. Auch bei der Sanie-
rung von Ein- und Zweifamilienhäusern wird eine kos-
tenlose Energieberatung für Verbraucher Pflicht, wenn 
im Zuge der Sanierung Berechnungen zur Energiebilan-
zierung angestellt werden.

8. Unternehmen, die im Rahmen einer Sanierung ein An-
gebot abgeben, müssen bereits im Angebot schriftlich 
auf die Pflicht zur Energieberatung hinweisen. Die 
Pflicht gilt, wenn die Energieberatung kostenlos ange-
boten wird. Die Energieberatung der Verbraucherzent-
rale Baden-Württemberg bietet diese kostenlosen Bera-
tungen für Verbraucher an. 

9. Ergänzende Vorschriften zu Energieausweisen
10.   Die Pflicht, bei der Vermietung oder beim Verkauf ei-

nes Hauses einen Energieausweis vorzulegen sowie die 
diesbezüglichen Pflichtangaben in Immobilienanzei-
gen, gelten nun auch für Immobilienmakler. Aussteller 
von Energieausweisen müssen bestehende Gebäude vor 
Ort oder anhand geeigneter Fotos bewerten, um pas-
sende Maßnahmen zur Modernisierung zu empfehlen. 
CO

2-Emissionen müssen im Energieausweis genannt 
werden. 

11. Staatliche Förderung für erneuerbare Energien und ef-
fiziente Energienutzung sind nun gesetzlich verankert.

12. Das Gebäudeenergiegesetz sieht vor, effiziente Neu-
bauten und die energetische Verbesserung von Be-
standsgebäuden sowie die Nutzung erneuerbarer Ener-
gien finanziell zu fördern. Der Staat unterstützt, indem 
er bis zu 45 Prozent der Investitionen für klimafreundli-
che Heiztechnik oder Wärmedämmung übernimmt. Al-
ternativ können steuerliche Vergünstigen in Anspruch 
genommen werden, die über drei Jahre verteilt werden 
können.

13. Gut zu wissen: Für alle Bauvorhaben, für die vor dem 
1. November 2020 beantragt oder angezeigt wurden, 
gelten die bisherigen Regelungen. 

14. Eine kostenlose Energieberatung und weitere Infor-
mationen zum Gebäudeenergiegesetz bietet die Ener-
gieberatung der Verbraucherzentrale Baden-Württem-
berg. Bei Bedarf wird das Beratungsgespräch schriftlich 
bestätigt. Weitere Informationen gibt es auf verbrau-
cherzentrale-energieberatung.de oder kostenlos unter 
0800 - 809 802 400.

       Jetzt Projekte einstellen

Nussbaum hilft,  
gemeinsam zu helfen
Stellen Sie Ihr Projekt vor.
Unsere Heimat spendet.

NEU
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AUS DEN 
NACHBARGEMEINDEN

 
Bürgermeisteramt 

Simonswald 
LANDKREIS EMMENDINGEN 

Die Gemeinde Simonswald bietet 
zur Saison 2021 für das neu 
sanierte Freibad eine Stelle als 

 

FACHANGESTELLTEN FÜR 
BÄDERBETRIEBE (M/W/D) 

ODER EINEN 

RETTUNGSSCHWIMMER 
(M/W/D), 

DER DIE QUALIFIKATION 
ALS FAB ERWERBEN 

WILL 
in Vollzeit und unbefristet an. 
 
Weitere Informationen finden Sie auf 
unserer Homepage unter: 
www.simonswald.de  
 
Bürgermeisteramt Simonswald 
Talstraße 12, 79263 Simonswald 
 
Telefonische Auskünfte erhalten Sie 
gerne unter 07683 / 9101 - 0 von 
Bürgermeister Stephan Schonefeld 
oder 9101 - 30 von Michael Disch, 
Personalamt. 

Wassonstnochinteressiert

Aus dem Verlag
Darauf kommt es an

Wie bleibt mein Brot lange frisch?
Nichts geht über eine frische Scheibe Brot. Und nichts hin-
terlässt mehr ein flaues Gefühl, als wenn wir Brot wegwerfen 
müssen. Damit das Brot lange frisch bleibt, kommt es auf die 
richtige Lagerung an. Hier einige Tipps, die helfen!

Wie bleibt Brot lange frisch?
Brot muss atmen - aber auch nicht zu viel. Dafür braucht es ein 
gutes Klima. Somit sind Brotkästen, die nicht 100 %ig luftdicht 
abschließen und in denen die Luft zirkulieren kann, bestens 
geeignet. Stellt man das Brot mit der Schnittfläche nach unten, 
trocknet es ebenfalls weniger aus. Singlehaushalte sollten das 
Brot in Scheiben schneiden und einfrieren. So kann es je nach Be-
darf aufgetaut werden (200 °C - 4 – 5 Minuten oder über Nacht) 
und ist immer wie frisch gebacken. Weniger eignen sich Plastik-
tüten. Hier kann die Feuchtigkeit nicht entweichen und das Brot 
schimmelt schneller.

Tipp 1: Der Brotkasten macht‘s
Ein guter Brotkasten bietet genügend Schutz und macht das Brot 
länger haltbar. Beim Kauf eines Brotkastens ist darauf zu achten, 
dass er Luftlöcher besitzt. Dadurch kann die Luft im Inneren gut 
zirkulieren.

Seit über hundert Jahren haben sich Brotkästen aus Steingut 
und Ton bewährt. Die offenen Poren nehmen überschüssige 
Feuchtigkeit auf und geben sie bei Bedarf wieder an das Brot zu-
rück. Ein spezieller Brottopf aus Ton hat extra Lüftungslöcher im 
Deckel. Er sollte keinesfalls komplett glasiert sein. Ein Römertopf 
eignet sich daher sehr gut für die Lagerung von Brot. Durch die 
Innenglasur im unteren Topfteil lässt sich der Behälter gut reini-
gen. Der unglasierte Deckel ist atmungsaktiv und sorgt so für das 
richtige Klima. So kann Feuchtigkeit entweichen, aber auch wie-
der zurückgegeben werden.
Stahlblech - in vielen Küchen der Klassiker schlechthin und mit 
seinen Lüftungsschlitzen eine gute Möglichkeit, die Frische des 
Brotes zu bewahren. Metall ist nicht atmungsaktiv und darum 
sind diese Belüftungsschlitze besonders wichtig. Es gibt aber 
auch viele Modelle, die mit Glas, Holz, oder Kunststoff zusam-
men verarbeitet sind. Edelstahl und Blech sind nicht unbedingt 
geschmacksneutral. Somit empfiehlt sich hier, das Brot in der „Bä-
ckertüte“ zu belassen und in den Brotkasten zu legen.
Holz enthält Gerbsäure und hat damit eine antibakterielle Wir-
kung, welche ein großer Pluspunkt für Brotkästen aus Holz ist. 
Brotkästen, die komplett aus Holz bestehen, haben allerdings ein 
Manko. Sie nehmen zwar die Feuchtigkeit aus dem Brot auf, ge-
ben sie aber nicht wieder ab. Somit trocknet das Brot schneller 
aus. Auch kann das Brot nach wenigen Tagen nach Holz riechen 
oder schmecken. Lagert man auch hier das Brot in der Tüte vom 
Bäcker und legt dieses in den Holzbrotkasten, wird die Luftzirku-
lation verbessert.
Ein Grundproblem bei Brotkästen aus Kunststoff ist die man-
gelnde Luftzirkulation. Das Material nimmt kein Wasser auf. 
Durch zusätzliche Luftlöcher wird versucht, diese herzustellen. 
Ohne solche Luftlöcher sind diese Behältnisse nicht oder nur für 
kurzfristige Lagerung zu empfehlen.
Brotboxen aus Melamin mit einem Schneidbrett aus Bambus sind 
zwar gut geeignet für kleine Küchen, aber aufgrund der geringe-
ren Luftzirkulation hält es das Brot nicht allzu lange frisch.

Tipp 2: Der richtige Ort für den Brotkasten
Ob Brot schnell altert oder verdirbt, hängt auch vom Grad der 
Feuchtigkeit in seiner Umgebung ab. Somit lässt sich eine opti-
male Luftzirkulation auch mit einem geeigneten Stellplatz positiv 
beeinflussen. Zugluft an Fenstern oder Wasserdampf vom Herd 
sind hier eher ungeeignet.

Frische und Rezeptur
Die Grundzutat eines Brotes wirkt sich auf die Haltbarkeit aus. 
Durch die Wünsche der Verbraucher sollte ein Brot möglichst 
lange wie frisch gebacken schmecken. Das wird aber oft in ge-
kauftem Brot nur durch die Zugabe von bis zu 11 Zusatzstoffen 
möglich gemacht. Für ein selbst gebackenes Brot benötigt man 
eigentlich nur Mehl, Salz, Wasser und Hefe oder Sauerteig. Ein ho-
her Anteil an Roggen, Vollkorn oder Schrot oder auch die Verwen-
dung von Sauerteig stehen beim Brot für lange Frische.
Brotsorte Frische in Tagen
Weizenbrote bis zu 2 Tagen
Weizenmischbrote 2 – 4 Tage
Roggenmischbrote 3 – 5 Tage
Roggenbrote 4 – 6 Tage
Schrot- und Vollkornbrote 7 – 9 Tage
Somit hält das Vollkornbrot nicht nur länger frisch, sondern ist 
auch noch gesund.

Reinigung der Brotkästen
Waschen Sie Ihren Brotbehälter einmal pro Woche mit warmem 
Essigwasser (1 Teil Essig, neun Teile Wasser) aus. Das hilft, um 
Schimmelbildung zu vermeiden. Nicht entfernte Schimmelrück-
stände können frisches Brot immer wieder erneut befallen. Dar-
um auch die Ecken gut reinigen.

Fazit
Die Anschaffung eines Brotkastens lohnt sich auf jeden Fall, 
durch optimale Lagerung wird weniger weggeschmissen. Eben-
so durch überlegten Einkauf und Lagerung.
Quelle: Kaffee oder Tee, Mo. – Fr., 16.05 – 18.00 Uhr, im SWR
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Traumjob in Ihrer Region?

Unser
Vertrieb ist auch

samstags für
Sie erreichbar

Sollte die Verteilung nicht zu Ihrer Zufrieden-
heit erfolgen, bitten wir Sie, Ihr Anliegen
unserem Vertriebspartner mitzuteilen:

G.S. Vertriebs GmbH

Tel. 07033 6924-0
www.gsvertrieb.de

Sie erreichen die G.S. Vertriebs GmbH von
Montag bis Mittwoch, Freitag 8.00 - 17.00 Uhr
Donnerstag 8.00 - 18.00 Uhr · Samstag 8.00 - 12.00 Uhr

www.nussbaum-medien.de

Amtsblatt bzw. Lokalzeitung
nicht erhalten?

Hörluchs HA ACTIVE UNIFIT
Elektronischer Gehörschutz

Hörluchs SOWEI SLEEP
Schlaf-Gehörschutz

110,00 DEAL

89,99 €*
2%Cashback

DryCap UV 2
dry-cap UV 2

99,99 DEAL

79,99 €*
2%Cashback

Otosense Hörgeräte Pflege
PerfectDry Lux
Otosense Hörgeräte Pfl ege
PerfectDry Lux

Anbieter der Woche

Diese und viele weitere Angebote auf:

*Alle Preise inkl. MwSt. zzgl. eventueller Versandkosten. Nur solange der Vorrat reicht.
Produkte können von Abbildung abweichen. Für Druckfehler keine Haftung.

675,00 DEAL

554,00 €*
2%Cashback

kaufi nbw.de/heller   

„Wir verstehen uns!“
Neue Woche heißt Neuer An-
bieter der Woche. Diesmal ist
es Heller Hören aus Schwaik-
heim. Er bietet dir alles Im Be-
reich Hörgeräte, Hörakustik
und Gehörschutz.

Wir freuen uns riesig die Ko-
operation mit Heller Hören.
Die Besonderheit bei Heller
Hören ist die Professionelle
Beratung rund um das The-
ma Hören, Gehörschutz und
Hörakustik.

Eine weitere Besonderheit ist
Die Dienstleistung den Kun-

den einen Hausbesuch zu
ermöglichen die Heller Hören
in Ihrer Arbeit flexible macht,
den Kunden kennen zu lernen
und die Probleme des Kun-
den schnell und einfach lösen
zu können.

Regelmäßige Aktionstage
und Vorträge zum Thema
„gutes Hören“ bieten dir die
Möglichkeit, dich immer auf
dem Laufenden zu halten.

Auf KaufinBW findest du jetzt
die Produkte und Dienstleis-
tungen von Heller Hören.

Heller Hören
71409 Schwaikheim

97,40 DEAL

79,99 €*
2%Cashback
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UNTERRICHTTRAUER

Nachhilfe
Klasse 4 bis zum Abi
Mathe, Deutsch, Englisch,
sehr preiswert (gewerblich)

g 01579 2470304

Pizza
Margherita 4,50 €
Zwiebeln 6,50 €
Oliven 6,50 €
Peperoni 6,50 €
Paprika 6,50 €
Salami 6,50 €
Champignon 6,50 €
Schinken 6,50 €
Schinken-Champignon 7,00 €
Hawaii (Ananas, Schinken) 7,00 €
Gorgonzola 7,00 €
Vegi 7,50 €
Thunfisch – Zwiebeln 7,00 €
Roma (Salami, Peperoni, Oliven) 7,00 €
Napoli (Kapern, Oliven, Sardellen) 7,00 €
Quattro-Stagioni
(Sardellen, Artischocken, Peperoni, Salami) 7,00 €
Schwarzwälder (Speck, Zwiebeln, Pfifferlinge) 8,00 €
Rahmsoße 7,50 €
Bolognese (Bolognesesoße) 7,50 €
Überraschung 8,50 €

Auf Vorbestellung
Familien-Party-Pizza (Margherita) AB 18,50 €
Für jede Umbestellungen oder Extra-Beilage wird jeweils ein
Aufpreis von 0,50 € berechnet!
Bei der Familien-Pizza wird jeder Belag mit 1,00 € berechnet

Salate
grüner Salat 3,50 €
Kleiner gem. Salat 4,00 €
Großer gem. Salat 7,00 €
Hirten Salat 8,50 €
(gem. Salat, Tomaten, Schafskäse, Thunfisch, Oliven)
Tomaten Salat (Tomaten, Zwiebeln, Basilikum) 5,00 €
Santa Lucia (Tomaten, Mozzarella, Basilikum) 6,50 €

Al Forno (Überbacken)
Lasagne mit Beilagensalat 8,50 €
Rigatoni mit Beilagensalat 8,50 €
Tortellini mit Beilagensalat 8,50 €
Pasta
Rigatoni alla Nonna 8,00 €
(mit Rahm-Bolognese)
Tortellini Schinken Sahne Soße 7,00 €
Tortellini Carbonara 8,00 €
(Sahne, Schinken, Ei)

Getränke bieten wir auch mit an...
Cola, Fanta, Spezi, Sprite, Apfelschorle
je 1 Liter Flaschen für 3,00 €
Mineralwasser 0,7 Liter 2,50 €
Hausgemachtes Tiramisu 3,50 €

Telefonische Bestellung unter

07682 9246199
Montag + Dienstag geschlossen
Mittwoch - Samstag 17.00 - 22.00 Uhr
Sonntag 17.00 - 21.00 Uhr

GESCHÄFTSANZEIGEN

Berücksichtigen Sie beim Einkauf die Angebote
unserer Inserenten!

Kurzer Weg - klasse Service!

Werbung bringt Erfolg!
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Bücher

Buchtipp
des Monats

Weitere Bücher aus der Kategorie Preisgekrönte Bücher:

Der Salzpfad
von Raynor Winn

Alles, was Moth und Raynor noch besitzen, passt in einen Rucksack.
Sie haben alles verloren – ihr Zuhause, ihr Vermögen und Moth seine
Gesundheit. Mit einem kleinen Zelt machen sie sich auf, den South
West Coast Path, Englands berühmten Küstenweg, zu wandern. Mit
einem Mal ist ihr Zuhause immer nur dort, wo sie gerade sind. Sie
kämpfen mit Vorurteilen, Ablehnung und der Sorge, dass das Geld für
den nächsten Tag nicht mehr reicht. Und zugleich entdecken sie auf
ihrer großen Wanderung das Glück: herzliche Begegnungen, ihre neu
erstarkte Liebe und die Fähigkeit, Kraft aus der Natur zu schöpfen. Al-
len Prophezeihungen zum Trotz führt sie der mehrmonatige Trip zurück
ins Leben und öffnet die Tür zu einer neuen Zukunft.
Der große Überraschungs-Bestseller aus England jetzt auf Deutsch.

Warum es durch die Buchpreisbindung nur Sinn macht lokal zu kaufen.

Krebs fühlen
von Bettina Hitzer

Deutschland rechts
außen
von Matthias Quent

Melancholie des
Reisens
von Michael Roes

In Deutschland gibt es die sogenannte Buchpreisbindung. Dadurch ist
jeder Verkäufer verpflichtet, Bücher zum exakt gleichen Preis zu verkau-
fen. Das gilt für Amazon, Filialisten und die Buchhandlung um die Ecke.
Wenn du dein Buch bei einem lokalen Buchhändler auf kaufinBW kaufst
unterstützt du kleine, lokale Anbieter, die unsere Heimat so lebenswert
machen. Und am Ende zahlst du genau gleich viel.

Buchhandlungen auf www.kaufinbw.de:
Bücher Dörner, Hauptstraße 84, 69168 Wiesloch
Bücherecke am Rathaus, Unterdorfstraße 4, 68542 Heddesheim
Bücher tun Gutes e. V., Bahnhofstraße 19, 73061 Ebersbach an der Fils

In wenigen Tagen nach Hause liefern lassen oder sofort vor Ort abholen.

Gemeinsam Heimat stärken.

Ein Buch. Ein Preis.

www.kaufinbw.de/buecher

kaufinBW

Über 2 Millionen Bücher bei lokalen
Buchhandlungen bestellen:

14,99 €*

28,00 €*18,00 €*28,00 €*

*Alle Preise inkl. MwSt. zzgl. eventueller
Versandkosten. Nur solange der Vorrat
reicht. Produkte können von Abbildung
abweichen. Für Druckfehler keine Haftung.
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ARCHITEKTURBÜRO
MOSER ● ELZACH
Hans H. Moser, Freier Architekt

Wittenbachstraße 1b • 79215 Elzach
Tel. 07682/581 • Fax 1514

Vom Haustraum zum Traumhaus
Ein eigenes Haus wünschen sich 84 % der Deutschen, doch nur 47,5 % haben sich den Traum bereits erfüllt. Wer will, dass der Traum vom 
Haus zur Realität wird und einen Neubau plant, muss viele Dinge beachten und braucht kompetente Partner an der Seite. Von der ersten 
Idee bis zum Einzug vergeht mitunter viel Zeit, doch nichts kann das gute Gefühl trüben, im eigenen Haus zu wohnen. Nicht zuletzt stellt ein 
Haus auch eine stabile Wertanlage fürs Alter dar.

Die erste Hürde ist für viele die 
Bau� nanzierung. Viele Familien 
nutzen die aktuelle Niedrigzins-
phase aus und pro� tieren vom 
Baukindergeld. Neben dem Preis 
fürs Grundstück und den Bau 
selbst gibt es aber diverse Neben-
kosten, die unbedingt einkalku-
liert werden müssen.

Baunebenkosten

Neben eventuellen Maklerkos-
ten, der Grunderwerbssteuer 
sowie den Notar- und Grund-
buchkosten müssen Bauherren 
mit Vermessungs- und Planungs-
kosten sowie Ausgaben für Prüf-
statiker und Baugrundgutachten 
rechnen, ebenso fallen Kosten 
für Erschließung und Verlegung 
der Hausanschlüsse an und auch 
die Gestaltung der Außenanlagen 
will bezahlt werden. Insgesamt 
sind dies ca. 15-20 % der Gesamt-
kosten. Ist das Haus dann fertig, 
fallen Energiekosten an, weshalb 
man sich schon bei der Planung 
umfassend über Fördermöglich-
keiten für E�  zienz- und Passiv-

häuser informieren sollte, um die 
laufenden Energiekosten zu sen-
ken. Auch Versicherungen und 
Steuern fallen an.

Wie soll es sein?

Ob mehrstöckig oder als Bunga-
low, für ein oder zwei Familien, 
mit oder ohne Keller, ob Flach- 
oder Sattel-, Pult-, Walm- oder 
Zeltdach, mit oder ohne Garage, 
mit Balkon, Wintergarten, Ter-
rasse und Garten, mit o� ener 
Wohnküche und barrierefrei 
– bei der Hausplanung gibt es 
unzählige Möglichkeiten, Wohn-
träume zu verwirklichen und 
dabei modernste Technologie 
mit ansprechendem Design zu 
verbinden. Holz, Stein, Beton 
oder Kombinationen, komplett 
frei geplant und gebaut oder 
als Fertighaus: Es gilt, sich um-
fassend zu informieren und zu 
den unterschiedlichen Bauwei-
sen und Materialien beraten zu 
lassen. Bei Fenstern, Türen und 
Heizung sowie Belü� ung und 
Beschattung gilt es, sich Pro� s 

ins Boot zu holen, die sich auf 
Häuser mit niedrigem Energie-
verbrauch und die entsprechende 
Ausstattung spezialisiert haben. 
Auch Smart-Home Systeme und 
Einbruchschutz sollte man un-
bedingt in Erwägung ziehen. 
Bei der Gestaltung der Außen-
anlagen ist eine gute Planung 
unerlässlich. Nicht unterschätzen 
sollte man auch das Baurecht und 
die Vorgaben in verschiedenen 
Städten. Letztlich muss das Ge-
samtkonzept zur eigenen Familie 

und deren Bedürfnissen passen, 
auch in Zukun� . Eine großzügi-
ge, altersgerechte Wohnplanung 
mit ebenerdigen Zugängen und 
barrierefreien Bädern, einem of-
fenen Grundriss und ergonomi-
schen Treppenformen liegt auch 
für junge Bauherren im Trend. 
Ein eigenes Haus ist nicht nur ein 
Zuhause für die Familie, sondern 
auch eine stabile, krisensichere 
Wertanlage für Generationen. 
(Schutzgemeinscha�  für Bau� -
nanzierende/LRZ/red)

BAUEN 
WOHNEN

Hausbau
Foto: RomoloTavani/iStock/Getty Images Plus
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Ihre Immobilienexperten in der Region für
alle Fragen rund um Ihre Immobilie, ob Immobilien-
bewertung, Energieausweis, Kauf, Verkauf auch auf
Rentenbasis und Vermietung.
Profitieren Sie von unserer über 40-jährigen Erfahrung.
Rufen Sie uns an, mit uns kann man reden!

Telefon: 0761 88 85 72-70
freiburg@garant-immo.de
www.garant-immo.de

Bezirksleiter Carsten Herr
Tel.07682 923823+015119385729
Carsten.Herr@lbs-sw.de

Wir sind ein kleines, gut ausgebildetes Team und haben
große Ziele. Ab November 2020 bieten wir auch Haus-
undWEG-Verwaltung sowie Immobiliendarlehensvermitt-
lung an. Über Ihre Anfrage freuen wir uns.

Brigitte Nussbaum GmbH & Co. KG · Emil-Haag-Str. 27 · 71263Weil der Stadt
Telefon 07033 52 66-71· E-Mail: info@brigitte-nussbaum.de

Brigitte Nussbaum
GmbH und Co. KG
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hgut ausgebildet ZuverlässigFachpersonal Online Portal kompetent

Jetzt kostenlos anfragen fair
Persönliche Betreuung Gesetzeskonform

Wirtschaftsplan Nebenkosten
Nebenkostenabrechnung Fachpersonal
Gut ausgebildet Heizkostenabrechnung

Gutscheincode:
FRANZIS-NB-2020

bis 31.12.2020

FRANZISVERLAG
Die ganz besonderen Adventskalender von FRANZIS begeistern Sammler und Fans mit ihren Mo-
dellen, die mit detaillierten Begleitbüchern und vielen neuen Überraschungen ergänzt werden. Die
mehrteiligen Modelle des Porsche 911 oder des Mercedes-Benz 300 SL lassen sich einfach ohne Kle-
ben zusammenbauen. Schritt für Schritt bauen Sie während der Adventszeit ein attraktives Diorama
zusammen – mit Ihrer persönlichen Sportwagenikone als Mittelpunkt!

* auf www.FRANZIS.de einlösbar, solange der Vorrat reicht.

FRANZISVerlag GmbH
Richard-Reitzner-Allee 2
D-85540 Haar
www.franzis.de/faq

20% Rabatt auf
alle FRANZIS
Adventskalender*

und über 100.000 weitere Gewinne

7 x 1 Million ¤
7 x 100.000 ¤

Ihre LOTTO-Annahmestelle
freut sich auf Ihren Besuch.freut sich auf Ihren Besuch.

Viel
Glück!

Theoretische Chance auf 1 Million €: 1 zu 250.000

Spielteilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen.
Nähere Informationen bei LOTTO und unter www.lotto-bw.de.
Hotline der BZgA: 0800 1 372 700 (kostenlos und anonym).

lotto-bw.de


